
1 ?

j . = J  . i  J  = J  L l  . = i {  l i 5 ?DC3

Die Ta:'iihonr-mission,les -\:.b eitge ben,erbandes und üe
zust:irdigeu Gerver.lischafien haben hruzlj.ch u.a. folgendes
Tarifergebnis vereinbart:

t .
Der Talifvercrag hat eine Lar-rfzeit vom 01.07.!00$* bis
51. r2.!005.

' )

Die Löhne und Geütrlter (nicht d.ie AuszubildencLenvergü-
tLrngen) rverden in dem Gebiet, il dem das Gru:rdges.i, ,,o,
dem 05.10-1990 gait (aite Bundesländer), zurr 01.07.2005, in
dem Gebiet, j-n dem das Gmndgesetz vor clem 05.10.1990
nicht galt (neue Bundesllinder), spätesrens zum 01.01.2004,
rrm D 00./^ ."{-.- , , .J^+ auf den nächsten y6}]sa tr ' , , .^ "-_.uEjr udLrb Ltru v ulcLl  -LuIo) al ]ge-

hoben.

5 .
In dem Gebiet, in dem das Gmndgesetz vor dem 03.10.1990
galt (alte Bundesländer), erfoigt ,pät..turm nit der Zallung
des Wei-hnachtsgeldes 2005 eine Einmalza-hlung an alle
fu'beitnehleer rnit Ausna_hme der Auszribildenden in Htihe
von 150,- Eruo.

+.
Die Löhne und Gehailter (nicht die Auszubildeudenvergü_
mngen) werden i:e dem Gebiet, in dem das Gru:rdges"i, .r,o,
dem 05.10.1990 galt (a1te Bu:edesläinder), zurn 01.01.2005,
in dem Gebiet, in dem das Grundgesetz vor dem 05.i0.1g90
nicht galt (neue Br_rndesl:i:rder), spätesrens ab dem
01.06. 2005 um weitere 1,20Ä, aufgeruldet auf jeweiJ.s vo1le
5,00 Euro, a:rgehoben.

5 .
In dem Gebiet, in dem das Grundgesetz vor dem 03.10.1990
gaLt (alte Bundeslä:rder), erfolgt flir alle Arbeitnehmer mit
Arisnahme der Auszubildenden eine Einmalzahlurg von
150,- Euro, die spätestens mit dem Urlaubsgeld. 2005 aus_
zuzahlen ist.

6 .

Teilzeitkrtifte erhalten die Einmalzahlungen anteilig nach
dem Verhiiltnis ihrer druchschlittlichen wöchentlichen
Arbeitszeit zur regeloräßigen wöchentLichen Arbeitszeit von
57 Stunden.

7 .

Die Ausbildr-rngsvergürungen werden ab dem 01.01.200b
u:rr 15,- Eruo algehoben.

8 .
Die Öffoungsklausel zum Verg-Lirungstarifverfrag ist ftir die
Laufzeit dieses Tarifverrrages weiterhj.n anwendb*.

Weitere Informationen erreilt auf A:efrage - Nfitgliedschafr
beim AGV vorausgesetzt - der,Arbeitgeberverbalcl der
Wohnnngswirtschaft e,V., Tel. 02 11 I 96 15 - 50.
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